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   Privatperson		  Unternehmen		  vorsteuerabzugsberechtigt

NACHHALTIGE MOBILITÄT
FÖRDERANTRAG | BÜRO FÜR UMWELT UND MOBILITÄT
Gültig von 01.01.2026 bis 31.12.2026

 * Pflichtfelder

Nachname (bzw. Firmenbezeichnung) * Vorname (bzw. Ergänzung zur Firmenbezeichnung) *

Straße und Hausnummer *

PLZ und Ort* Tel. Nr. *

E-Mail-Adresse *

Anrede 

UID-Nummer (falls vorhanden)

BANKVERBINDUNG

Kontoinhaber*in (falls von Förderwerber*in abweichend)*

IBAN*

FÖRDERWERBER*IN

FÖRDERUNG MOBILITÄTSALTERNATIVE

E-Bike/Pedelec	 € 100,-

Umbau Fahrrad zu E-Bike	 € 100,-

(Elektro-)Lastenrad	 € 200,-

Alltagsfahrräder	 € 100,-	 (max. 50% des Kaufpreises)

Fahrradanhänger	 € 50,-

FÖRDERGEGENSTAND - PRODUKTINFORMATION

Händler Hersteller

Modell Typ

Rechnungsdatum Rechnungsbetrag
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FÖRDERKRITERIEN

1. 	Die Mobilitätsalternative für den Alltagsverkehr muss der Fahrradverordnung (BGBl. II Nr. 146/2001) entsprechen

2. 	Es handelt sich um ein neues (nicht gebrauchtes) Fahrzeug

	 ODER  das Fahrrad wird mit neuen (nicht gebrauchten) Komponenten bei einem Fachbetrieb zu einem E-Bike umgebaut

3. 	Für Unternehmen werden bis zu 3 Mobilitätsalternativen innerhalb von 3 Jahren gefördert

4. 	Für Privatpersonen wird jede Mobilitätsalternative einmalig  innerhalb von 3 Jahren gefördert

5. 	Firmen- bzw. Wohnsitz der Förderwerber*in muss innerhalb des Gemeindegebiets Weiz liegen

6. 	Der/Die Förderwerber*in muss den Vertreter*innen der Stadtgemeinde Weiz auf Verlangen den Zutritt zum Fahrzeug für Kontroll-		
	 zwecke ermöglichen

7. 	Jeder Fördergegenstand kann nur einmalig zur Förderung bei der Stadtgemeinde Weiz eingereicht werden

NACHHALTIGE MOBILITÄT
FÖRDERANTRAG | BÜRO FÜR UMWELT UND MOBILITÄT

Ort, Datum	

Unterschrift

EINREICHUNG

1. 	Antragstellung spätestens 12 Monate nach Rechnungslegung/Kauf bzw. Nutzungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber

2.	 Bitte senden Sie Ihren ausgefüllten Förderungsantrag inkl. aller nötigen Beilagen via E-Mail an foerderung@weiz.at oder  
	 kontaktieren Sie uns unter +43 3172 2319 440 falls Ihnen die Einreichung per Mail nicht möglich ist.

3. 	Benötigte Unterlagen:

		  a.	  Aktueller, vollständig ausgefüllter Förderungsantrag

		  b. 	Bei Kauf: Rechnung und Zahlungsnachweis des Fördergegenstandes

      			   Bei Leasing: Rechnung und Zahlungsnachweis von zumindest einer Leasingrate des Fördergegenstandes

      			   Bei Jobrad: Nutzungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber oder Zahlungsnachweis durch Rechnung samt Lohnzettel mit aus-	
				    gewiesener Leasingrate zum Fördergegenstand

ZUSATZINFORMATIONEN

•	 Für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen wird der aufwandswirksame Nettobetrag herangezogen

•	 Bundesförderungen zur E-Mobilität sind unter https://www.umweltfoerderung.at/ zu finden

DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung dieses Antrags von der Stadtgemeinde Weiz bzw. dem W.E.I.Z.  verarbeitet werden.

Ich stimme zu, dass meine Daten auf Objektebene (Straße und Hausnummer) zur Messung des städtischen Energieverbrauchs von der Stadtgemeinde Weiz bzw. 

dem W.E.I.Z. verarbeitet werden. Ich bin berechtigt, die datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit gegenüber der Stadtgemeinde Weiz einseitig und schriftlich zu 

widerrufen. Die Verwendung der Daten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bleibt davon unberührt.

Ich stimme zu, dass die Stadtgemeinde Weiz bzw. das W.E.I.Z. die Richtigkeit der angegebenen Daten in elektronischen Registern (z.B. Melderegister, Vereinsregister, 

Firmenbuch, Unternehmensserviceportal) überprüft (§ 17 Abs. 2 E-Government- Gesetz). Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Stadtgemeinde Weiz. 

Hiermit wird die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bestätigt. Für den gegenständlichen Fördergegenstand habe ich keine  
weiteren Zuschüsse oder Förderungen seitens der Stadtgemeinde Weiz gewährt bekommen. Die Allgemeinen Förderungsbestimmungen 
habe ich gelesen und bin damit einverstanden. Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, Vertreter*innen der Stadtgemeinde 
Weiz auf Verlangen den Zutritt zum Fördergegenstand für Kontrollzwecke zu ermöglichen. Der Fördergegenstand erfüllt alle geltenden 
Förderkriterien.
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NACHHALTIGE MOBILITÄT
FÖRDERANTRAG | BÜRO FÜR UMWELT UND MOBILITÄT

PRÜFBLATT – FÖRDERUNGSGEBER
ist nicht von dem/der Förderwerber*in auszufüllen!

BEARBEITUNGSPROTOKOLL

Antrag eingegangen bei:

Name

 Datum

Unterschrift

ANMERKUNGEN

FÖRDERUNG

E-Bike/Pedelec � € 100,-

Umbau Fahrrad zu E-Bike� € 100,-

(Elektro-)Lastenrad� € 200,-

Alltagsfahrräder� € 100,- 
	 (max. 50% des Kaufpreises)

Fahrradanhänger� € 50,-

UNTERLAGEN

Aktueller, vollständig ausgefüllter Förderungsantrag

Datenschutzrechtliche Einwilligung

Nutzungsvereinbarung oder Rechnung samt Zahlungsnachweis 
des Fördergegenstandes

GENEHMIGTE FÖRDERSUMME

 Datum

Unterschrift (und Stampiglie)Betrag
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